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Informationen und Richtlinien 
zur Durchführung vom 

Kupferdreher Rosenmontagszug ( KRZ ) 
 

 
1. Aufstellort  
 Die Aufstellung des KRZ erfolgt ab der Abfahrt B227 
 ( von Nierenhof bzw. aus Essen kommend ) 
 auf der Kupferdreher Straße und in der Deilbachbrücke. 
 
2. Aufstellzeit 

 Die Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt bis 13 Uhr 30 auf den laut 
   Zugliste vorgegebenen Platz ( Zugnummer ). Der Zeitpunkt ist  

 unbedingt einzuhalten, da die Fahrzeuge vom Straßenverkehrsamt 
         und von der DEKRA geprüft werden müssen. 
 Bei dieser Prüfung wird kontrolliert ob die vorgegebenen 
 Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden sind. 
 
3. Zugspitze 

 Die Zugspitze befindet sich in Höhe der Ampelanlage Kupferdreher Straße  
 Deilbachbrücke am  ehem. evgl. Gemeindehaus Carl Funke Stiftung. 
 
4. Abmarschzeit 
 Die Abmarschzeit ist 16 Uhr 11 
 
5.  Zugleitung 
 Die Zugleitung obliegt dem FKK, der auch die Zugleiter stellt. Den  
 Anweisungen der Zugleiter ist unbedingt Folge zu leisten, da sie mit 
 der Organisation und den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind. 
 
 
6. Zugleiter:  Gisela Tüffers 
 Weitere Verantwortliche: Norbert Tüffers, Klaus Walaszewski  
 Manfred Geldmacher, Franz Altmann. 

 
 
7.  Standort der Zugleitung 
 Der Standort der Zugleitung befindet sich in Höhe der Ampelanlage 
 Kupferdreher Straße, Einmündung Deilbachbrücke. 
 
8. Zugstrecke  
 Mit der Polizei, dem Ordnungsamt und dem Straßenverkehrsamt 
 wurde die folgende Zugstrecke festgelegt: vom ehem. 
  evgl. Gemeindehaus über die Kupferdreher Straße bis nach dem  
 Abzweig Hinsbecker Berg. 
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9. Zugauflösung    
 Die Zugauflösung ist nach dem Abzweig Hinsbecker Berg. Die ersten  
 Wagen müssen bis zur Brücke fahren. Die Byfanger Vereine ziehen  
 über den Hinsbecker Berg nach Hause. Im Auflösungsbereich darf der 
 Müll von den Fahrzeugen nicht auf die Strasse geworfen werden. 
 
10. Zugablauf 

 Die Fahrzeugführer und Ordner müssen darauf achten, dass ein Abstand 
   zur Vordergruppe eingehalten wird (mindestens 5 Meter). 

 
11.  Auflaufpunkte 
 Während des Zugablaufes sind Auflaufpunkte vorgesehen: 
 1. Felderhofplatz, 2. Mineralienmuseum, 3. Kupfertor. Hier sind 
 die Fahrzeugführer und Ordner angewiesen, an die Vordergruppe 
 aufzuschliessen. 
 
12.  Ordnerdienst des FKK 
 Der Ordnerdienst für die Zugaufstellung und für den laufenden Zug 
 wird von der Zugleitung und den Ordnern der FKK Vereine geregelt. 
 
 
13. Ordnerdienst der FKK Vereine 
 Alle Gruppen, die mit einem Fahrzeug am KRZ teilnehmen, haben 
 lt. Ordnungsverfügung und Zuggenehmigung ausreichende Ordner zu  
 stellen. Die Ordner müssen mindestens 18 Jahre sein und mit Warnwesten 
 mit der Aufschrift FKK Ordner deutlich gekennzeichnet sein. 
 Die Warnwesten können beim Veranstalter gekauft werden. 
 Je Achse oder Deichsel an jeder Seite ist mind. 1 Ordner zu stellen. 
 Die Gruppen nehmen ihre Position im Zug ein. Die Ordner sichern 
 im Aufstellungsbereich und im laufenden Zug die zugewiesenen  
 Sicherungsstellen ab. Es besteht für Fahrer und Ordner Alkoholverbot. 
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14. Fahrzeuge, Motivwagen, LKW und Traktoren im KRZ  
 Die maximale Höhe der Festwagen ist 4,00 Meter. Der Aufbau muss 
 so beschaffen sein, dass Personen, die sich auf der Ladefläche befinden,  
 nicht gefährdet werden. Die Festwagen sind nach allen Seiten und nach  
 unten hin abzuschürtzen. Die Bodenfreiheit von 30 cm ist einzuhalten. 
        Die Zugverbindungen ( Kupplungsbereiche/ 
 Radlaufzonen ) sind mit starken elastischen Gurten oder Bändern so 
 abzusichern, dass Zuschauer und Zugteilnehmer dort nicht hineingeraten 
 können. Die Deichselfreiheit muss gewährleistet sein. Ordnerdienst 
 siehe Punkt 13. 
 Für jedes Teilnehmende Fahrzeug ist der Strassenverkehrsbehörde eine 
 verantwortliche Person zu benennen. Bei den Fahrzeugabnahmen siehe 
 Punkt 2 werden die folgenden Daten ermittelt und an die Strassenverkehrsbehörde  
 weiter geleitet: Name des Verantwortlichen / Verein, Name Anschrift,  
        Geburtsdatum des Fahrers,  Pol. Kennzeichen des Fahrzeugs, Namen und 
        Geburtsdaten der Ordner. 
        Auf allen Festwagen mit Personen sind Feuerlöscher ( Pulver oder Schaum ) 
        mitzuführen und für den Einsatz bereitzuhalten. 
  
15. Richtlinien Wurfmaterial 
 Das Werfen von gefährlichen Gegenständen, wie z.b. Getränkedosen, 
 Flaschen oder dergleichen sind verboten. Wurfmaterial darf nicht gegen Scheiben  
 und Leuchtreklamen geworfen werden. Es darf kein Wurfmaterial vor die 
 Fahrzeuge geworfen werden. Die Ordner haben besonders darauf zu achten, dass  
 die Zuschauer, besonders Kinder, nicht zu nah an die Fahrzeuge geraten. 
 (Gefahr des Überfahren werden oder des Mitschleifen ). 
 Wurfmaterial wie Lebensmittel müssen qualitativ einwandfrei sein. Die 
 Mindesthaltbarkeitsdaten dürfen nicht überschritten sein. 
 
 
 
16. Alkohol 
 Das Ausschenken von Alkohol von den Festwagen ist verboten. 
 Zugteilnehmer, die Bier oder Schnapsflaschen schwenkend im Zug  
 laufen, werden von den Verantwortlichen zur Ordnung gerufen und wenn 
 nötig aus dem Zug gewiesen. Es besteht absolutes Alkoholverbot  
 für Fahrer und Ordner. Sie werden sofort der Polizei gemeldet und aus 
 dem Zug gewiesen. Es drohen strafrechtliche Konsequenzen. 
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17. Sanitätsdienst 
 Ein Sanitätsdienst wird den Zug begleiten. Entsprechend der Zuschauerzahlen und  
 Teilnehmer werden ausreichende Kräfte eingesetzt. Bei einem evtl. Einsatz 
 mit Krankentransportwagen ( Blaulicht/ Sirene ) müssen Festwagen und 
 Fussgruppen sofort zur rechten Seite ausweichen. Die Fahrer der  
 Einsatzfahrzeuge sind angewiesen kein Gebrauch von der Sirene zu machen, 
 wenn Pferde im Zug überholt werden müssen. 
 Die Einsatzleitung von Polizei, Sanitäts – und Ordnerdienst befindet sich 
 im Städt. Verwaltungsgebäude Kupferdreher Strasse. 
        Die Notarztstelle befindet sich in der Fußgängerzone zwischen Bahnstraße 
        und Hofstraße an der Zugstrecke. 
 
18.  Lautsprecheranlagen 
 Der FKK wird an der Zugstrecke Lautsprecheranlagen einrichten. Die 
 Sprecher vom Radio FKK werden die Gruppen einzeln vorstellen. Dazu ist es  
 aber erforderlich, dass die Gruppen deutlich Ihre Zugnummer präsentieren 
 und zur Vordergruppe Abstand halten. Der Betrieb von Musikanlagen 
 auf den Festwagen ist an den Sprecherstellen nicht erlaubt. 
 
 
19. Versicherung 
 Der FKK hat eine Veranstalter Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 
 Kraftfahrzeugschäden sind durch die jeweilige Kfz.- Haftpflichtversicherung 
 abgedeckt. 
 Schäden müssen innerhalb 24 Stunden schriftlich bei der Zugleiterin 
 Gisela Tüffers angezeigt werden 
 
 
. 
Die Beachtung der Richtlinien sollen für einen schö nen und 
unfallfreien Kupferdreher Rosenmontagszug sorgen. 
 
3 X Kupferdreh Helau                                                    Anlage: Sicherung von 
                                                                                                       Rosenmontags 
                                                                                                       Wagen 
Gisela Tüffers 
Rosenmontagszugleitung 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

•                                                                                                                     Anlage 1 
• Informationen und Regeln für die Teilnahme am 139. Kupferdreher        

Rosenmontagszug 
•  
• 1. Stellzeit und Abmarsch 
• 1.1  Die Aufstellung des Zuges erfolgt ab 14:00  Uhr auf  
•        der Kupferdreher Straße ab Hausnummer 243 
•      In diesem Zeitraum erfolgt spätestens der Nachweis, dass die Fahrzeuge von der 
•        DEKRA Essen abgenommen wurden.  

     Nicht abgenommene Fahrzeuge werden nicht zugelassen. 
• 1.2  Der Abmarsch des Zuges erfolgt grundsätzlich pünktlich um 16.11 Uhr. 
• 2.    Zugleitung und Ordnungsdienst 
• 2.1  Die Zugleitung obliegt dem FFK, das auch die Zugleiter stellt. Die FKK-Zugleiter 
•         übernehmen die Aufstellung (Zugfolge) und die Durchführung des Zuges. Den 
•         Anweisungen der FKK-Zugleiter ist während des gesamten Geschehens Folge zu 
•         leisten, da diese mit der Organisation, den behördlichen Bestimmungen sowie 
•        den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind. Rückfragen sind an diese zu richten. 
•        Die Ordner (Mindestalter 18 Jahre) der teilnehmenden Gesellschaften melden sich 
•        nach Ankunft am Aufstellplatz bei der Zugleitung, damit sie ihren Standort im 
•        Zug erfahren. Die Ordner verbleiben während des Zuges an ihren Fahrzeugen und 
•        übernehmen die Aufsicht.  

 Die Ordner sind durch eine Warnweste kenntlich gemacht und namentlich zu  
nennen. Dies geschieht schriftlich  mit Angabe der Gesellschaft 

• 3. Fahrzeugsicherheit, Ordner  und Fahrzeugfolge  
• 3.1 Die Fahrzeuge sind nach unten abzuschürzen (siehe Anlage). Deichselfreiheit 

muss gewährleistet sein. Die  Fahrzeuge und deren Hänger sind jeweils im Bereich der 
kritischen Stellen ( Radlaufzonen, Deichselbereich,  Radkästen ) durch die 
Ordner zu sichern. Die Abnahme erfolgt durch das Amt für Verkehrs- und 
 Baustellenmanagement und der FKK-Zugleitung. 

• 3.2 Bezüglich der Nummerierung der Fahrzeuge ist auf einem Schild 50 x 50 cm 
an der Stirnseite die jeweils  mitgeteilte  Zug-Nummer gut leserlich anzubringen. 

• 4. Regeln während des Zugablaufes 
• Die Fahrzeugführer und Ordner müssen darauf achten, dass während des Zuges der 

Abstand zum Vordermann sich nicht unnötig vergrößert. 
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• An Fahrzeugführern und Ordnern darf kein Alkohol ausgeschenkt werden.  
• Die Ordner haben während des Fahrens besonders darauf zu achten, dass Zuschauer 

nicht an die Fahrzeuge geraten (Gefahr des Überrollens oder Mitschleifens). 
• Das Werfen von Dosen, Miniflaschen oder anderen harten Gegenständen, 

Feuerwerkskörpern u.ä. ist nicht erlaubt. 
• Beim Werfen von Wurfmaterial ist darauf zu achten, dass keine Personen, Scheiben 

etc. getroffen werden.  
• Gezieltes Werfen ist nicht erlaubt. 
• Das Wurfmaterial soll nicht  vor oder hinter die Fahrzeuge geworfen werden. 
• Kein Wurfmaterial und Getränke vom Wagen an Personen herunterreichen. 
• Das Ausschenken von Alkohol an Jugendliche ist und generell vom Fahrzeug aus, 

nicht erlaubt. 
• Persönliche Angriffe, beleidigende Äußerungen in Wort, Bild  oder Darstellung sind 

nicht erlaubt. 
• Diese Richtlinien wurden vom Ordnungsamt, Polizei und FKK erstellt, um Gefahren 

abzuwenden. Die Einhaltung dieser Richtlinien gibt auch den Verantwortlichen und 
Teilnehmern eine gewisse Sicherheit. 

• 5. Deutsches Rotes Kreuz 
• Der DRK wird den Zug begleiten.  
• Die Hilflosen-Sammelstelle befindet sich in der Hofstraße an der Zugstrecke 
• 6. Versicherung 
• Schadensmeldungen richten Sie an die FKK-Zugleitung – Deilbachbrücke 2  
• 45257 Essen -, dort muss der Schaden schriftlich innerhalb 24 Stunden eingereicht 

werden. Schäden durch Kraftfahrzeuge sind durch die jeweilige Kfz-Versicherung 
abgedeckt. 
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